
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie gehen auf folgende Homepage: www.service-bw.de 
 
Dort können Sie über die Suche den Onlineantrag suchen. Hier geben Sie folgendes ein: 
Suche „Belehrung“ / Ort „Göppingen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgendes Suchergebniss wählen Sie als nächsten Schritt aus: 
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Sie werden nun weitergeleitet, hier können Sie alle wichtigen Informationen nachlesen.  
 
Bei dieser Seite müssen Sie ein wenig runter scrollen und folgenden Button betätigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Onlineantrag öffnet sich und wird gestartet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nun folgen Sie allen Anweisungen Schritt für Schritt. 
 
Nachfolgend haben wir ein paar Tipps für die Durchführung. 
 
Für die Authentifizierung ist unsere Empfehlung „Mit einer Kopie des Ausweises (z.B. PDF 
oder JPG)“ fortzufahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es besteht die Möglichkeit die Videos in verschiedenen Sprachen anzuschauen: 
Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Farsi, Polnisch, Rumänisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch 

🡺 Gebühr liegt bei 20,-€ 

🡺 Gebühr liegt bei 2,-€ 

🡺 Gebühr liegt bei 35,-€ 

🡺 Scan oder Foto vom Handy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit die Online Belehrung durchgeführt werden kann, muss man sich auf dem Service 
Portal ein Konto einrichten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier folgen Sie auch wieder jeder Anweisung und jedem einzelnen Schritt. 
 
WICHTIG! Sie bekommen während des Registrierungsprozesses ein 
Wiederherstellungspasswort vom Service Portal. Dieses müssen Sie sich gut 
aufbewahren. Denn sollten Sie mal Ihre Zugangsdaten vergessen, dann benötigen Sie 
dieses Wiederherstellungspasswort um auf Ihr Konto zugreifen zu können. 
 
Die Belehrung ist beliebig pausierbar. Man sollte nicht mehrere Onlineanträge starten. 
 



 
Das Gesundheitsamt kann die Bescheinigung nicht korrigieren! Daher sollte man die 
persönlichen Daten abgleichen und auf Richtigkeit prüfen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sollte der Reisepass, 
Personalausweis oder 
Aufenthaltstitel abgelaufen 
sein, dann ist es nicht 
möglich fortzufahren. 
Anhand der Nummer kann 
das Programm erkennen 
ob der Ausweis noch gültig 
ist oder nicht. 



 
 
Nun startet die Belehrung mit dem Lehrvideo. Dieses ist in 8 Abschnitte unterteilt. Zu 
jedem Ausschnitt werden ein paar Verständisfragen gestellt, welche beantwortet werden 
müssen um fortzufahren. 
 
Vor dem Bezahlvorgang ist die Erklärung zu bestätigten, dass die Onlinebelehrung 
persönlich angesehen worden ist. Genauso ist zu bestätigen, dass der Person das 
Tätigkeitsverbot nach dem IfSG bekannt ist. 
 
Es gibt folgende Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte, GiroPay, PayPal 
Die Gebühren liegen für  gewerbliche Zwecke bei     35,-€ 
    Ehrenamtliche Zwecke / FSJ o. ä. bei  2,-€ 
    Praktikum (länger als 3 Monate)   20,-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Bezahlvorgang werden Sie wieder auf die Serviceportal Seite zurückgeleitet. 
Um diesen Onlineantrag abzuschließen ssen Sie nochmals „weiter“ klicken, damit die 
Bescheinigung erstellt werden kann. 
 
Die Bescheinigung wird in das persönliche Postfach vom Serviceportal Konto zugestellt. 
Dieses erhalten Sie als PDF und können diese Datei herunterladen, abspeichern und 
ausdrucken. Aufgrund der automatisierten Herstellung der Bescheinigung ist sie auch 
ohne Unterschrift und Stempel des Gesundheitsamtes gültig. 
 
 

Landratsamt Göppingen, Gesundheitsamt, Wilhelm-Busch-Weg 1  , 73033 Göppingen 
Telefon: 07161 202-,5370  Fax: 07161 202-5309, E-Mail: gesundheitsamt@lkgp.de  
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